
  

 

Online-Meldung zur Krankenhausstatistik 2025: Aktuelle Informationen für Krankenhäuser 
 
für die Meldung zur Krankenhausstatistik steht Ihnen als zentrales Informationsangebot das  
Erhebungsportal unter folgendem Link: https://erhebungsportal.estatistik.de/Erhebungsportal/start 
zur Verfügung. Wer die Seite zum ersten Mal besucht, wird intuitiv durch die Registrierung geführt. 
Neben Informationen zu den Statistiken können Sie hier die angeschlossenen Meldeverfahren 
eSTATISTIK.core und IDEV verknüpfen und erhalten somit einen einheitlichen Zugang zu diesen 
Verfahren:  
 
Meldung über eSTATISTIK.core für Krankenhäuser: 
Mit dem Online-Meldeverfahren eSTATISTIK.core ist eine automatisierte Datengewinnung und 
Datenübermittlung für Krankenhäuser an die Statistischen Ämter möglich.  
 
Die entsprechenden Liefervereinbarungen für das Berichtsjahr 2025 sind in der Erhebungsdatenbank 
der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder unter  
https://erhebungsdatenbank.estatistik.de eingestellt. Dort können Sie mit den Suchbegriffen 
"Krankenhäuser" oder "Diagnosen" die Unterlagen sowie weitere ergänzende Informationen finden. 
Bitte nutzen Sie für die jeweilige Statistik die aktuelle Version der Erhebungsunterlagen.  
 
XML-Datenlieferungen können auf dieser Basis für alle Teile der Krankenhausstatistik (Grund-,  
Kosten- und Diagnosedaten) direkt an die Statistischen Ämter übermittelt werden.  
Mit der Nutzung von eSTATISTIK.core steht Ihnen auch die eSTATISTIK.core-Webanwendung zur 
Verfügung. Damit ist es möglich, CSV-Dateien unter https://core.estatistik.de/core/ hochzuladen, 
ohne zuvor eine XML-Datei zu generieren. Für die Datenlieferung über eSTATISTIK.core müssen Ihre 
Daten zwingend in dem Standarddatensatz UTF-8 vorliegen. Dies muss aktiv sowohl bei den 
Einstellungen zur CSV-Datei ausgewählt werden als auch dann beim Hochladen der Datei in der 
eSTATISTIK.core-Webanwendung. 
Das Übermitteln von Teillieferungen einzelner Satzarten ist mit eSTATISTIK.core und der  
eSTATISTIK.core-Webanwendung möglich. 
 
Meldung über elektronische Online-Formulare mit IDEV: Für die Grunddaten der Krankenhäuser 
sowie für den Kostennachweis der Krankenhäuser steht Ihnen eine formulargestützte Onlinemeldung 
mit IDEV zur Verfügung. Diese wurden um mehr Informationen und Hinweise erweitert.  
 
Ab dem Berichtsjahr 2025 sind Fehlerprüfungen in den IDEV-Formularen integriert. Ziel ist es die 
Nachfragen bei Ihnen während des Aufbereitungsprozesses Ihrer Daten zu reduzieren. 
  
Außerdem sind die bisher fest vorgegebenen 5 Standorte durch eine flexible Lösung abgelöst 
worden. Dies hat für Sie als Auskunftspflichtige den Vorteil, dass Sie so viele Standorte wie 
erforderlich, der Meldung hinzufügen. 
 
Bitte beachten Sie, dass sich die Struktur des IDEV-Formulars der Grunddaten der Krankenhäuser 
dadurch im Vergleich zu den Vorjahren verändert hat. Die Navigation im Formular erfolgt jetzt über 
sog. „Reiter“ und nicht mehr über ein Inhaltsverzeichnis am linken Rand.  
 
Über IDEV können die Daten nicht nur manuell eingegeben, sondern direkt aus einer CSV-Datei mit 
einer maximalen Uploadgröße von 1 MB in die Meldungsformulare importiert werden. Die 
entsprechenden Informationen zum Datensatzaufbau sind in den Onlineformularen hinterlegt  
oder über die Erhebungsdatenbank unter https://erhebungsdatenbank.estatistik.de abrufbar. 
Zudem bietet IDEV zu vielen Merkmalen und Satzarten Erklärungen und Ergänzungen, die für alle 
Melder informativ sind, egal ob die Meldungen über IDEV oder eSTATISTIK.core erfolgen. 
 
Für die aufgeführten Statistiken benötigen Sie jeweils eine eigene IDEV-Zugangskennung.  
Kennung und Passwort für IDEV werden Ihnen von IT.NRW per Post mitgeteilt. 
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Abschließender Hinweis zu den Meldedaten im Rahmen des Pflegebudgets:  
Im Anschluss an den Datenversand über IDEV kann eine Quittung über die gemeldeten Daten 
heruntergeladen werden. Diese kann von den Krankenhausträgern im Rahmen der 
Pflegebudgetverhandlungen gegenüber den anderen Vertragsparteien nach § 18 Abs. 2 
Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) als Nachweis verwendet werden. Im Online-Meldeverfahren 
eSTATISTIK.core ist die Speicherung der zu liefernden XML-Datei auf dem eigenen System als 
Nachweis zu empfehlen. 
Eine Übermittlung der gemeldeten Daten zurück an die Auskunftspflichtigen ist in § 7 Abs. 1 und 2 
Krankenhausstatistik-Verordnung (KHStatV) nicht vorgesehen (Rückübermittlungsverbot). 
 

 


